
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/6/17 1Ob478/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1953

Norm

ABGB §370

ZPO §226 II B7

Rechtssatz

Auch bei einer auf quasideliktisches Verhalten des Beklagten gestützten Klage auf Rückstellung einer Sache muß diese

bereits im Klagebegehren entsprechend individualisiert sein.

Entscheidungstexte

1 Ob 478/53

Entscheidungstext OGH 17.06.1953 1 Ob 478/53
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